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Gestützt auf Art. 24 Abs. 2 der Gemeindeordnung erlässt der Gemeinderat folgen-
den Aufgabenbeschrieb für die Baukommission. 
  
  
  
INHALTSVERZEICHNIS 
  
  
Art. 1 Zusammensetzung 
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Art. 3 Kompetenzen 
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 Art. 1 
  
Zusammen- 
setzung 

1Die Baukommission wird jeweils für eine Amtsperiode gewählt 
und besteht aus mindestens fünf Mitgliedern: 

 a. Dem/r Ressortleiter/-in Hochbau als Vorsitzende/-r; 
b. Einer Fachperson (Architekt/-in) als Mitglied; 
c. Eine weitere Fachperson als Mitglied; 
d. Dem/r für die Gemeinde zuständige/n Denkmalpfleger/in als 

Mitglied; 
e. Dem/r Bauverwalter/in als Mitglied und Aktuar/-in. 

 2Die Fachpersonen können operative Tätigkeiten für die Bauver-
waltung ausüben (z.B. Baugesuchsprüfungen). 

 3Eine Beurteilung durch den/die Denkmalpfleger/in erfolgt in fol-
genden Fällen: 

 a. Baugesuche betreffend eigentümerverbindlich geschützter Ob-
jekte (§ 7 NGH TG) von besonders wertvoller und selektiv von 
wertvoller Bedeutung sowie auf Bauvorhaben im Umkreis von 
geschützten Einzelobjekten (30m-Radius); 

b. Bauvorhaben im Bereich von Ortsbildern von nationaler Be-
deutung (ISOS) mit den Erhaltungszielen A respektive a (Sub-
stanzschutz)1; 

c. Weitere ortsbaulich relevante Bauvorhaben nach Ermessen 
der Baukommission. 

 4Der Gemeinderat kann weitere Mitglieder in die Baukommission 
wählen. 

  
  
 Art. 2 
  
Aufgaben 1Der Baukommission obliegen folgende Tätigkeiten: 

 a. Beurteilung von sämtlichen Bauanfragen, Gesuchen über ei-
nen Vorentscheid und Baugesuchen sowie Antragstellung an 
den Gemeinderat. Davon ausgenommen sind: 
- An- und Kleinbauten gemäss § 22 PBV 
- Anlagen im Sinne von Art. 22 Abs. 2 und 3 des noch nicht 

in Kraft getretenen neuen Baureglements 
sofern sie nicht in einem denkmalpflegerisch relevanten Kon-
text (Art. 1 Ziff. 3 des Aufgabenbeschriebs) stehen; 

b. Förderung eines iterativen Prozesses bei komplexen Vorha-
ben; 

c. Gesuche, die einer Ausnahmebewilligung bedürfen (z.B. ge-
mäss § 92 des Planungs- und Baugesetzes oder gemäss § 47 
des Gesetzes über Strassen und Wege), sind vor der öffentli-
chen Auflage dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen; 

d. Beurteilung und Begründung eines überwiegenden Interesses 
gemäss Art. 31 Abs. 2 LSV in Fällen, bei denen kein oder nur 
ein geringfügiger Handlungsspielraum besteht; 
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e. Genehmigung von Farb- und Materialmustern, sofern diese 
den vom Gemeinderat im baurechtlichen Entscheid genehmig-
ten Farb- und Materialkonzepten entsprechen oder nur gering-
fügige und unproblematische Änderungen aufweisen. 

 2Im Zusammenhang mit der Beurteilung von Gesuchen kann die 
Baukommission Begehungen vor Ort durchführen sowie Gesuch-
steller, Projektverfasser sowie weitere Personen zu ihren Sitzun-
gen einladen. 

  
  
 Art. 3 
  
Kompetenzen Die Baukommission hat folgende Kompetenzen: 

 a. Beizug einer externen Fachperson (Architekt / Rechtsanwalt 
etc.) in Fällen, bei denen eine abschliessende Beurteilung 
durch die Baukommission nicht möglich ist. 

b. Beizug eines Fachgremiums wie zum Beispiel den SIA-Ge-
staltungsbeirat. 

  
  
 Art. 4 
  
Sitzungen der 
Baukommission 

1Die Baukommission trifft sich in der Regel alle zwei Wochen zu 
einer Sitzung. 

 2Über die Sitzungen wird eine Besprechungsnotiz erstellt. Diese 
wird dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 

  
  
 Art. 5 
  
Schweige- und 
Ausstandspflicht 

1Die Mitglieder der Baukommission unterliegen der Schweige-
pflicht. Die Kommunikation gegenüber Dritten erfolgt über den/r 
Bauverwalter/in respektive den Vorsitzenden, ausser die Baukom-
mission hat ausdrücklich etwas anderes bestimmt. 

 2Die Ausstandspflicht richtet sich nach dem Gesetz über die Ver-
waltungsrechtspflege. 

  
  
  
Vom Gemeinderat entschieden am: 21. März 2022, 
mit Änderungen vom 16. Mai 2022 
  
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
  
  

 
 
1Fassung gemäss Revision vom 16. Mai 2022, in Kraft gesetzt per 17. Mai 2022 


